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Anordnung 
über die Neuregelung der Zuständigkeit 

und des Verfahrens der Erteilung von Urkunds
messungsberechtigungen.

Vom 20. Mai 1955
Durch die Anordnung des Staatssekretariats für 

Innere Angelegenheiten über Vereinfachungen auf dem 
Gebiet des Liegenschaftswesens der Deutschen Demo
kratischen Republik vom 2. März 1955 wurde die Aus
führung von Fortführungsmessungen, die der Erhal
tung und Fortführung des Liegenschaftskatasters die
nen, den Abteilungen für Innere Angelegenheiten bei 
den Räten der Bezirke übertragen. Diese Maßnahme 
erfordert eine Änderung der bisher für die Zuständig
keit und das Verfahren der Erteilung von Urkunds
messungsberechtigungen geltenden Vorschriften. Es 
wird daher folgendes angeordnet:

§ 1
(1) Die Erteilung von Urkundsmessungsberechtigun

gen erfolgt durch den Rat des Bezirkes — Abteilung für 
Innere Angelegenheiten —, in dessen Bereich die Mes
sung ausgeführt werden soll.

(2) Die Leiter der Vermessungsdienste sind ermäch
tigt, jeweils in ihrem Aufgabenbereich Angehörigen der 
Vermessungsdienste die Berechtigung zur Vornahme 
von Urkundsmessungen zu erteilen.

(3) Die Urkundsmessungsberechtigung wird dem An
tragsteller durch schriftlichen Bescheid erteilt.

§ 2
Urkundsmessungsberechtigungen werden nur an 

Personen erteilt, die über ausreichende fachliche 
Kenntnisse auf dem Gebiet des Vermessungswesens, 
mindestens jedoch über eine abgeschlossene Berufsaus
bildung als Vermessungsfacharbeiter verfügen.

§ 3
(1) Auf Verlangen der Abteilung für Innere Angele

genheiten beim Rat des Bezirkes ist der Nachweis der 
Befähigung vom Vermessungskundigen durch die selb
ständige Ausführung von drei Probemessungen zu er
bringen.

(2) Die gleiche Befugnis haben die Leiter der Ver
messungsdienste in den Fällerf, in denen sie für die 
Erteilung der Urkundsmessungsberechtigung zuständig 
sind.

§ 4
Die Urkundsmessungsberechtigung kann erteilt 

werden
a) für die Dauer des Beschäftigungsverhältnisses des 

Vermessungskundigen,
b) für die Ausführung bestimmter Vermessungs

arbeiten,
c) für einen bestimmten Zeitraum.

§ 5
(1) Die Urkundsmessungsberechtigung kann entzogen 

werden
a) bei strafbaren Handlungen,
b) bei Verstößen gegen bestehende Vermessungsvor

schriften.


